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1. Rechtsgrundlagen und Anlass  
 
Der Markt Elfershausen plant die Ausweisung einer Fläche für Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB. Das Verfahren erfolgt gemäß § 13 b BauGB.  
Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als 
allgemeine Wohnbaufläche ausgewiesen. Da gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO in einem 
allgemeinen Wohngebiet die Errichtung von Anlagen für soziale Zwecke zulässig ist, ist eine 
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan gegeben.  
 
 
 

 

Übersichtsplan Lage Baugebiet 
Darstellung ohne Maßstab (Quelle: IB Auktor) 
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2. Lage und Charakteristik des Plangebietes 
 
Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Elfershausen nördlich der Auraer Straße, der 
Gemeindeverbindungsstraße zwischen Elfershausen und Aura a. d. Saale und schließt östlich an 
das Gelände des bestehenden Kindergartens des Marktes Elfershausen an.  
An das Plangebiet grenzen im Süden Wohnbauflächen und im Osten und Norden intensiv 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Auraer Straße. 
Das Plangebiet wird als Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen“ ausgewiesen und umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 
0,68 ha, davon ca. 0,46 ha bebaubare Fläche, ca. 0,08 ha Verkehrsfläche, ca. 0,14 ha öffentliche 
Grünfläche. 
 
 
 

 

Planung Fläche für Gemeinbedarf 
Darstellung ohne Maßstab (Quelle: IB Auktor) 
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3. Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden "Bauen im Einklang 
mit Natur und Landschaft" der Arbeitsgruppe beim Bayerischen Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand September 1999 bzw. erweiterte Auflage mit 
Stand Januar 2003 zugrunde. 
 
Gemäß dem Leitfaden steht je nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung 
entweder das vereinfachte Vorgehen oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) 
zur Verfügung. 
Da gemäß der Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise (s. Leitfaden S. 6) nicht alle Fragen 
mit „ja“ beantwortet werden können (z.B. bei  1.2 Maß der baulichen Nutzung), wird das 
Regelverfahren angewendet.  
 
 
Regelverfahren gemäß Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft": 
 
Schritt 1  Erfassen und Bewerten von Natur und 

Landschaft (Bestandsaufnahme) 
Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ 
 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen des 
Eingriffs und Weiterentwicklung der 
Planung im Hinblick auf 
Verbesserungen für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild  
 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erforderlicher 
Ausgleichsflächen 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen für den 
Ausgleich und naturschutzfachlich 
sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen als 
Grundlage für die Abwägung  
 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ 
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3.1 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im September eine Kartierung der Nutzungen und 
Lebensraumtypen. 
Das Plangebiet ist bzw. war durch intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt, denn bei der 
Eingriffsfläche handelt es sich um eine seit dem Jahr 2016 stillgelegte Ackerfläche. Am 
Nordostrand des Plangebietes befinden sich mehrere kleine aneinandergereihte 
Retentionsmulden. 
Im Plangebiet befinden sich keine Flächen der amtlichen Biotopkartierung.  
 
 

 

Luftbild mit Abgrenzung Plangebiet (rot umrandet)  
Darstellung ohne Maßstab (Quelle: FIS-Natur) 
 
 
  
Boden 
Gemäß dem Bodeninformationssystem Bayern sind die Böden des Plangebietes als  Lehmböden 
beschrieben. Durch das Vorhaben werden weder Böden mit sehr hoher Bedeutung aufgrund einer 
regional besonderen Standortfaktorenkombination noch morphologisch–bodenkundliche 
Sonderstandorte in Anspruch genommen. Im Plangebiet bestehen durch die bisherige intensive 
landwirtschaftliche Nutzung (Ackerland) entsprechende Vorbelastungen der natürlichen 
Bodenpotentiale durch Verdichtungen und Umlagerungen. 
 
 
Wasser 
Das Plangebiet liegt außerhalb amtlich festgesetzter Überschwemmungsgebiete und es werden 
keine Oberflächengewässer oder Wasserschutzgebiete in Anspruch genommen. Auch Quellen 
und Quellfluren, sowie sonstige wasserführende Schichten (Hangschichtwasser) bleiben 
unberührt. 
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Landschaftsbild und Erholung 
Durch das Bauvorhaben sind ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen (Ackerflächen) 
betroffen, es werden weder exponierte Landschaftsteile noch landschaftsprägende 
Strukturelemente beeinträchtigt. Die Fläche liegt außerhalb siedlungsnaher Freiräume und ist 
daher von untergeordneter Bedeutung für die Erholung. 
 
 
Klima 
Durch das Vorhaben werden weder Frischluftschneisen noch Flächen mit hoher Bedeutung für die 
klimatische Ausgleichsfunktion bzw. Flächen mit lufthygienischer Ausgleichsfunktion in Anspruch 
genommen. 
 
 
 

 

Blick von der Südwestgrenze des Plangebietes in nördliche Richtung über den  
Westteil des Plangebietes  
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Blick von der Südostgrenze des Plangebietes in westliche Richtung entlang  
der Auraer Straße  
 
 
 

 

Blick von der Nordostgrenze des Plangebietes in südwestliche Richtung  
(im Vordergrund die bestehenden Retentionsmulden) 
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Um den Ausgleichsbedarf für das Plangebiet ermitteln zu können, ist das Gebiet zunächst - durch 
gemeinsame Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter – in eine Kategorie gemäß 
seiner Bedeutung für Natur und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 25 und Matrix Abb. 
7 auf S. 13) einzustufen. 
 
 
Der Großteil des Plangebietes ist infolge einer gemeinsamen Betrachtung der betroffenen 
Schutzgüter der 
Kategorie I: Gebiete mit geringer Bedeutung für Nat urhaushalt und Landschaftsbild   
zuzuordnen.  
 
Die randlich vorhandenen Retentionsmulden wird infolge einer gemeinsamen Betrachtung der 
betroffenen Schutzgüter der 
Kategorie II: Gebiete mit mittlerer Bedeutung für N aturhaushalt und Landschaftsbild   
zugeordnet.  
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3.2 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung 

 
Beachtung des Vermeidungsgebotes 
Gemäß BNatSchG sind vermeidbare Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 
oder nachteilig beeinträchtigen können, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 
BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln. 
Beim Vorhaben Sondergebiet wurde das Vermeidungsgebot durch den Markt Elfershausen 
insofern beachtet, dass ausschließlich Gebiete mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild für die Gemeinbedarfsflächen in Anspruch genommen werden. Kartierte Flächen 
der amtlichen Biotopkartierung werden nicht beeinträchtigt.  
Individuenbezogene Beeinträchtigungen möglicherweise betroffener streng geschützter 
Ackervogel-Arten sind dadurch auszuschließen, dass Baumaßnahmen außerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeiten erfolgen, d. h. nicht von April bis Oktober, sodass im Gebiet möglicherweise 
vorhandene Individuen ausweichen oder abwandern können. Ab April bis Fertigstellung sind die 
Bauflächen so zu gestalten, dass keine für die geschützten Arten attraktiven Strukturen entstehen. 
 
 
Erfassung der Auswirkungen des Eingriffs 
Die Ausgestaltung der geplanten Bebauung beeinflusst die Intensität der konkreten 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Der Bebauungsplan legt die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung in Form eines äußeren Gesamtrahmens fest. Somit kann auch die 
Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft nur überschlägig aus dem Maß der 
vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden. Im Wesentlichen dient dazu die festgelegte 
Grundflächenzahl (GRZ). Entsprechend dem Versiegelungs- und Nutzungsgrad ist das Gebiet 
gemäß dem Leitfaden (s. Matrix Abb. 7 auf S. 13) zu untergliedern. 
 
Für die Gemeinbedarfsflächen wurde die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgelegt.  
 
Aufgrund der festgelegten Grundflächenzahl werden die Gemeinbedarfsflächen dem 
 
Typ A:   hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad  
 
zugeordnet.  
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3.3 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

 
Zur Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen werden die in Kategorien hinsichtlich 
ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung eingestuften Gebiete mit der Zuordnung des Gebietes im 
Hinblick auf die Eingriffsschwere überlagert. Durch die Überlagerung ergeben sich ein oder 
mehrere Gebiete mit einer homogenen Beeinträchtigungsintensität. Die Flächengrößen sind zu 
ermitteln und den weiteren Berechnungen zugrunde zu legen.  
In einer Matrix (s. Leitfaden Abb. 7 auf S. 13) sind den einzelnen Beeinträchtigungs-intensitäten 
(Felder A I bis B III) Spannen von Kompensationsfaktoren zugeordnet, aus denen in Abhängigkeit 
von Umfang und Qualität der am Eingriffsort durchgeführten Vermeidungsmaßnahmen der für den 
vorliegenden Planungsfall zutreffende Kompensationsfaktor bestimmt wird. 
 
 
Im Rahmen der Planung werden öffentliche Grünflächen im Umfang von ca. 0,14 ha ausgewiesen. 
Auf diesen Flächen wird infolge der Ausweisung als öffentliche Grünflächen und mit einer damit 
einhergehenden Nutzungsextensivierung generell eine Sicherung bzw. in Teilbereichen auch eine 
Verbesserung der ökologischen Wertigkeit erreicht. Diese Flächen sind deshalb grundsätzlich nicht 
als Eingriffsflächen, sondern als Ausgleichsflächen zu werten.  
 
Gemäß Aktennotiz vom 07.10.2019 zur Besprechung mit der unteren Naturschutzbehörde am 
02.10.2019 wurde der Fläche der Faktor 0,6 zugeordnet. 
 
Eingriffsbereich im engeren Sinn (= Nettobaufläche und Verkehrsflächen  
ohne öffentliche Grünflächen) 
Gesamtfläche = 0,68 ha abzüglich öffentliche Grünflächen (0,14 ha) = 0,54 ha 
 
 
Aus den Ergebnissen der Bestandsaufnahme und der der Festlegung des Kompensationsfaktors 
ergibt sich somit folgender Kompensationsbedarf: 
 
0,54 ha x Faktor 0,6 = 0,3240 ha 
 
 
Gemäß telefonischer Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde (Frau Hupfer) am 
07.07.2020 wurde festgelegt, dass die öffentlichen Grünflächen im Umfang von 0,14 ha als 
Ausgleichsflächen mit dem Faktor 1,0 gewertet werden. 
 
 
 
Für das Bauvorhaben verbleibt somit der folgende Bedarf an Ausgleichsflächen, die außerhalb des 
Plangebietes erbracht werden müssen:   
0,3240 ha (errechneter Ausgleichsbedarf) - 0,1400 ha (öffentliche Grünflächen) = 0,1840 ha 
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3.4 Auswählen geeigneter Flächen und naturschutzfac hlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen 

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht 
werden kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen 
besonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits 
ökologisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen 
Maßnahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe 
möglich ist (z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild zu Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend 
davon kann der Ausgleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels 
Flächenzuschlag erreicht werden. Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie 
rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des 
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Gemäß telefonischer Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde (Frau Hupfer) am 
07.07.2020 wurde festgelegt, dass die erforderlichen Ausgleichsflächen aus dem Ökokonto des 
Marktes Elfershausen bereitgestellt werden.  
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen in Höhe von 0,1840 ha errechnet. Dieser externe Ausgleichsbedarf soll wird mit 
der folgenden Fläche des Ökokontos, die bereits aufgewertet wurde, aber noch nicht durch eine 
andere Baumaßnahme belegt ist, verrechnet werden:  
 
Gemarkung Elfershausen Fl.Nr. 6320: 
Waldfläche im Biospärenreservat Rhön. 
 
Gemäß Email Frau Hupfer, UNB LRA Bad Kissingen gelten folgende Vorgaben:  
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Gemäß Vorgabe der unteren Naturschutzbehörde soll die Ökokontofläche mit dem Faktor 0,21 
angerechnet werden. Aus dem Kompensationsbedarf errechnet sich demnach folgender 
Flächenbedarf aus dem Ökokonto:  
 
0,1840 ha : Faktor 0,21 = 0,88 ha 
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Die Belegung der Fläche ist vom Markt Elfershausen zu melden.  
 
 
 
Bilanzierung 

Für das Bauvorhaben wurde der Bedarf an Ausgleichsflächen im Umfang von 0,1840 ha ermittelt. 
Aus dem Ökokonto des Marktes Elfershausen werden Ausgleichsflächen mit dem 
Kompensationswert von 0,1840 ha bereitgestellt. 
Die erforderlichen Ausgleichsflächen werden somit vom Vorhabenträger bereitgestellt. 
Im Rahmen der grünordnerischen Maßnahmen werden die durch das Vorhaben entstehenden 
Eingriffe ausgeglichen. 
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4. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Die Zielstellung der Grünordnung für das Plangebiet besteht in folgenden Gesichtspunkten:  
 

- Erhalt und Ergänzung der vorhandenen Retentionsmulden 
- Förderung der Artenvielfalt durch standortgerechte Ansaaten und extensive Pflege 
- Einbindung der geplanten Gemeinbedarfsfläche in die freie Landschaft durch Maßnahmen der    
  randlichen Eingrünung 
 
 
 
Grünordnerische Maßnahmen auf öffentlichen Grünflächen 
Im Plangebiet sind 0,14 ha als öffentliche Grünflächen ausgewiesen.  
Für diese Flächen gelten folgende Festsetzungen: 
 
Auf den Grünflächen ist die Anlage strukturreicher Gräben und Retentionsmulden geplant. Es 
können sich struktur- und artenreiche Lebensräume entwickeln, die zu einer Bereicherung der 
Artenvielfalt im Plangebiet und in dessen Umfeld beitragen können. 
 
Festsetzungen gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a: 
-  Anlage von strukturreichen Gräben und Retentionsmulden  
-  Bepflanzung mit einheimischen Gehölzen (Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial) 
 
Die Anlage der Gräben und Mulden ist naturnah auszuführen (variable Böschungs- und 
Ufergestaltung, wechselnde Grabenbreiten und -höhen usw.). Die Pflege der Grünflächen sollte 
durch extensive Grünlandnutzung (z.B. Wiesennutzung mit dem Schnittzeitpunkt ab 16. Juni) 
erfolgen.  
 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird folgendes festgesetzt: 
- Begrünung mit arten- und blütenreichem, einheimischem Saatgut (autochthonem Saatgut), 
Pflege ohne Düngung und Pflanzenschutzmittel. 
- Pflanzung von heimischen und standortgerechten Gehölzen (autochthones Pflanzenmaterial) 
gemäß zertifiziertem Nachweis nach Regio-Zertifizierung auf Teilabschnitten; Pflanzung einer 2- 
bis 3-reihigen Hecke aus heimischen Laubsträuchern (Mindestqualität: Str. 2xv. 60-100 cm und 
Hei. 3xv. 125-150 cm; Mindestanteil Heister: 15 %);  
Pflanz- und Reihenabstand: 1,50 m; 
Unter folgenden Gehölzarten u.a. die Auswahl: 
Feldahorn, Hartriegel, Weißdorn, Haselnuss, Wildapfel, Wildbirne, Vogelbeere, Kornelkirsche, 
Holunder, Mispel, Weichsel, Liguster, Wolliger Schneeball, Schlehe, Wildrosen (Liste erweiterbar). 
- Pflanzung von 6 Hochstämmen (Mindestqualität H. 3xv. m.Db. 14-16) 
Auswahl Baumarten z.B.: Feldahorn, Spitzahorn, Esche, Stieleiche, Winterlinde, Schwarzerle, 
Weide 
- Pflanzung von 5 Obstbäumen, z.B. Apfel, Birne, Zwetschge, Nussbaum;  
Mindestqualität: H. 3xv. m.Db. 10-12. 
 

Festsetzungen für Stellplätze: 
- Anlage der Stellplätze in versickerungsoffener Bauweise (z.B. Rasenfugenpflaster, 
Rasengittersteine, wassergebundene Decke u.ä.) 
- Pflanzung von 3 Laubbäumen (Mindestqualität H. 3xv. m.Db. 14-16) im Bereich der Stellplätze, 
z.B. Feldahorn Elsrjik (Acer campestre ‘Elsrjik‘) 
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Grünordnerische Maßnahmen auf privaten Flächen 
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25a wird folgende Pflanzbindung festgesetzt: 
�   Baumpflanzung ohne Standortvorgabe 
Je 300 m² Grundstücksfläche wird die Pflanzung eines Laubbaum-Hochstammes (Mindestqualität 
H. 3xv. 14-16) festgesetzt (ohne Standortvorgabe) 
 
 
Individuenbezogene Beeinträchtigungen möglicherweise betroffener streng geschützter 
Ackervogel-Arten sind dadurch auszuschließen, dass Baumaßnahmen außerhalb der Brut- und 
Aufzuchtzeiten erfolgen, d. h. nicht von April bis Oktober, sodass im Gebiet möglicherweise 
vorhandene Individuen ausweichen oder abwandern können. Ab April bis Fertigstellung sind die 
Bauflächen so zu gestalten, dass keine für die geschützten Arten attraktiven Strukturen entstehen. 
 
Die erforderlichen baubedingten Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig 
herzustellen. Der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG dürfen ohne die Genehmigung der zuständigen 
Naturschutzbehörde zu keiner Zeit ausgelöst werden. 
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